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Pachtvertrag für einen Handwerksbetrieb

Zwischen

______________________________________________________________________

(als Verpächter)

und

______________________________________________________________________(als Pächter)

wird folgender Pachtvertrag geschlossen:

§ 1 Pachtgegenstand

(1)
Gegenstand des Pachtvertrages ist der bisher von dem Verpächter in


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________geführte


___________________________________________________________________Betrieb.


Zum Zwecke der weiteren Nutzung als


___________________________________________________________________


wird verpachtet:

a) das Grundstück in


___________________________________________________________________


einschließlich folgender darauf befindlichen Gebäude


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________


oder folgende dem Geschäftsbetrieb dienenden Räume


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________

b)
sämtliche Einrichtungsgegenstände und Inventarstücke gem. Anlage 1 des Vertrages. Beide Vertragspartner haben die Aufstellung auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und anerkannt. Sämtliche Maschinen und Betriebsfahrzeuge sind dem Pächter vorgeführt worden und befinden sich in gebrauchsfähigem Zustand; eine Gewährleistung für Sachmängel wird ausgeschlossen.

(2)
Beide Parteien sind sich darin einig, dass es sich um ein echtes Pachtverhältnis handelt. Der Verpächter beabsichtigt nicht, seine gewerbliche Tätigkeit mit der Verpachtung des Gewerbebetriebes einzustellen. Daher hat er auch die wesentlichen Betriebsgrundlagen nicht veräußert, sondern mitverpachtet. Die vom Pächter käuflich übernommenen Kleingeräte gem. Anlage 2 sowie Waren- und Materialbestände stellen laut steuerlicher Beratung keine wesentliche Betriebsgrundlage dar.

§ 2 Fortführung des Firmennamens

(1)
Das Unternehmen ist unter der Firma ___________________________________ im Handelsregister ________________________Nr. ______________ eingetragen.

(2)
Der Verpächter räumt dem Pächter das Recht ein, für den gepachteten Gewerbebetrieb die bisherige Firma (mit oder ohne Nachfolgezusatz) fortzuführen.

(3)
Die Haftung des Pächters für Verbindlichkeiten des Verpächters, die vor Beginn des Pachtvertrages begründet worden sind, wird ausgeschlossen. Der Ausschluss der Haftung des Pächters ist auf seine Kosten in das Handelsregister einzutragen und bekannt zu machen. Desgleichen gehen Forderungen, die bei Beginn der Pacht vorhanden und in dem Betrieb des Verpächters entstanden sind, nicht auf den Pächter über.

(4)
Bei Pachtende gelten diese Vereinbarungen entsprechend. Die dann notwendig werdende Änderung der Handelsregistereintragung erfolgt auf Kosten des Verpächters.

§ 3 Pachtdauer

(1)
Das Pachtverhältnis beginnt am _____________ und endet am _____________. Der Pächter kann bis ____________________ eine einmalige Verlängerungsoption um weitere ________________ Jahre ausüben.

(2)
Der Pächter erhält ein _________-maliges Optionsrecht, durch einseitige Erklärung den Pachtvertrag jeweils um ____________ Jahre zu verlängern. Der Pächter hat die jeweilige Ausübung des Optionsrechts 6 Monate vor Ablauf der Pachtdauer durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verpächter zu erklären.

(3) Wird das Pachtverhältnis nicht durch Optionsausübung verlängert und wird es nicht spätestens 6 Monate vor Ablauf gekündigt, verlängert es sich jeweils um ein Jahr.

(4) Eine stillschweigende Verlängerung des Pachtverhältnisses nach Ablauf der Pachtzeit (§ 545 BGB) wird ausgeschlossen; etwaige Zahlungen des Pächters nach Kündigung oder Beendigung des Pachtverhältnisses werden dann als Nutzungsentschädigung angesehen.

(5) Die Übergabe der Pachtsache erfolgt am _________________________________.

Vor der vollständigen Bezahlung der Pacht gemäß § 4, der ersten Vorauszahlung auf  die Betriebskosten  gemäß  § 5 und der vereinbarten Kautionszahlung  gemäß § 16 hat der Pächter keinen Anspruch auf die Übergabe der Pachtsache.

§ 4 Pacht

(1)
Die Pacht beträgt € _____________ pro Monat, i.W. _________________________ zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(2)
Für den Fall, dass sich der Preisindex des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden für die Gesamtlebenshaltung aller privaten Haushalte der Bundesrepublik Deutschland (Basis 2000 = 100) vom Zeitpunkt des Vertragsabschusses bzw. der letzten Anpassung um 5 Punkte nach oben oder unten verändert, erhöht oder ermäßigt sich die Pacht im selben Verhältnis automatisch ab Beginn des übernächsten Monats. Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Klausel ist eine Vertragsdauer einschließlich aller Verlängerungsoptionen von 10 Jahren.

§ 5 Betriebskosten

(1) Die Betriebskosten sind nicht in der Pacht gemäß § 4 enthalten.

Der Pächter ist verpflichtet, die Betriebskosten im Verhältnis der gepachteten Geschäftsfläche zur Gesamtfläche von ________________________qm zu tragen.

Dafür hat der Pächter eine Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von monatlich €_________________ zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen.

(2) Die Vorauszahlungen werden jährlich abgerechnet und zwar spätestens bis 6 Monate nach Ablauf des Abrechnungsjahres.

Ein sich zu Gunsten einer Partei ergebender Differenzbetrag zwischen vorausgezahlten und abgerechneten Betriebskosten ist innerhalb eines Monats nach Rechnungslegung auszugleichen.

(3) Betriebskosten sind diejenigen, die in § 2 der Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (BetrKV) erläutert sind, beispielsweise laufende öffentliche Lasten des Grundstücks, Kosten der Wasserversorgung und Entwässerung, Heiz- und Warmwasserkosten, Müllbeseitigungskosten, Hausreinigungskosten, Kosten der Straßen- und Gehwegreinigung, Kosten der Allgemeinbeleuchtung, Kosten der Schornsteinreinigung, Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung, etc.

(4) Der Verpächter ist berechtigt und verpflichtet, die Betriebskostenvorauszahlungen den tatsächlich zu erwartenden Kosten anzupassen, wenn die Jahresvorauszahlung des Pächters von dem auf ihn anfallenden Anteil der Betriebskosten  um mehr als 15 % abweicht. Die Anpassung erfolgt rückwirkend ab Beginn des neuen Abrechnungszeitraums.

§ 6 Zahlung der Pacht

(1) Die Pacht und die monatliche Betriebskostenvorauszahlung, nebst der vereinbarten Mehrwertsteuer, sind monatlich im voraus, spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats kostenfrei an den Verpächter auf dessen Konto Nr. ______________ bei der _________________________________ BLZ _______________________ zu zahlen.

Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die Gutschrift auf dem Konto des Verpächters maßgebend.

(2) Befindet sich der Pächter mit seinen Leistungen im Verzug, so sind seine Zahlungen auf etwaige Kosten, Mahngebühren, Zinsen, etc. dann auf die Betriebs- und sonstigen Nebenkosten und zuletzt auf die älteste Grundpacht anzurechnen.

§ 7 Warenbestand und Kleingeräte

(1)
Der Pächter übernimmt die bei Beginn des Pachtverhältnisses vorhandenen Warenbestände zu Einkaufspreisen. Im Unternehmen des Verpächters hergestellte fertige oder halbfertige Erzeugnisse werden mit den tatsächlichen Herstellungskosten bewertet.

Am Tage des Pachtbeginns ist von beiden Vertragspartnern gemeinsam eine schriftliche Bestandsaufnahme zur Ermittlung des Kaufpreises zu erstellen.

Der Pächter kann die Übernahme von Warenvorräten ablehnen, die der Menge nach für den normalen Geschäftsbetrieb nicht angemessen sind, oder die unbrauchbar, verdorben, unverkäuflich oder veraltet sind.

(2)
Die Ablösesumme für Kleingeräte lt. Anlage 2 ist mit € _____________________ zuzüglich MwSt vereinbart.

(3)
Der Kaufpreis für das übernommene Warenlager und Kleingeräte zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ist am ______________________________________ fällig.

(4)
Das übergebene Warenlager sowie Geräte lt. Anlage 2 bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des festgestellten Kaufpreises im Eigentum des Verpächters.

(5)
Die Gewährleistung für die übernommenen Warenbestände und Kleingeräte wird ausgeschlossen.

§ 8 Arbeitsverträge

Verpächter und Pächter sind sich einig, dass die bestehenden Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse kraft Gesetz auf den Pächter übergehen. Zum Zwecke der Klarstellung sind alle betroffenen Arbeitsverhältnisse in Anlage 3 aufgeführt.

Der Verpächter versichert, dass dem Personal keine über die tariflichen Verpflichtungen hinausgehende Zusagen gemacht wurden.

Ansprüche auf Urlaubsrückstände werden einschließlich tariflichen Urlaubsgeldes in Höhe von € ____________________________ mit dem Kaufpreis nach § 7 verrechnet.

§ 9 Versicherungen

(1)
Der Pächter hat ausreichende Versicherungen für das Pachtobjekt und seinen gewerblichen Betrieb abzuschließen und zwar insbesondere Haftpflichtversicherung, Feuer-, Wasser- und Leitungsversicherung.

(2)
Der Pächter kann nach Wahl in bestehende betriebliche Versicherungen des Verpächters eintreten oder neue Versicherungen abschließen.

(3) Die staatliche Gebäudebrandversicherung obliegt dem Verpächter.

§ 10 Haftung

(1)
Der Pächter haftet für alle Schäden, die von ihm, seinem Personal, seinen Besuchern, Kunden und sonstigen Personen an dem Eigentum des Verpächters verursacht werden, soweit die Schäden nicht durch höhere Gewalt verursacht worden sind.

(2) Der Pächter übernimmt hinsichtlich der Pachtgegenstände die dem Verpächter obliegende gesetzliche Haftpflicht.

§ 11 Instandhaltung, Ersatzbeschaffungen und bauliche

Veränderungen

(1)
Der Verpächter ist verpflichtet, das verpachtete Grundstück/Gebäude instand zu halten. Die erforderlichen Schönheitsreparaturen trägt der Pächter.

(2)
Die Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Inventarstücken gem. Anlage 1 trägt der Pächter.

(3)
Während der Pachtdauer von dem Pächter zusätzlich benötigte oder unbrauchbar gewordene geringwertige Anlagegüter hat der Pächter auf seine Rechnung anzuschaffen; sie gehen in sein Eigentum über. Die übrigen Ersatzbeschaffungen beweglicher Anlagegüter sind vom Verpächter zu tragen; sie bleiben Eigentum des Verpächters.

(4)
Bauliche Veränderungen am Pachtobjekt darf der Pächter nur mit schriftlicher Zustimmung des Verpächters vornehmen. Die Zustimmung darf nicht versagt werden, wenn die geplanten Veränderungen für den Betrieb des Pächters erforderlich sind. In diesem Fall ist der Pächter bei Vertragsablauf nicht verpflichtet, den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.

Sämtliche bauliche Veränderungen am Pachtobjekt, die der Pächter vornimmt bzw. vornehmen lässt, gehen zu Lasten des Pächters. Einen Ersatzanspruch bezüglich seiner Aufwendungen hat er nur, wenn dies vor Ausführung der Arbeiten mit dem Verpächter schriftlich vereinbart ist.

(5)
Dem Pächter obliegt die Straßenreinigungspflicht, sowie die Räum- und Streupflicht im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen.

§ 12 Werbemaßnahmen

(1) Vorrichtungen, die der Werbung oder dem Verkauf dienen (Firmenschilder, Firmenzeichen, Werbetexte, Schaukästen, Verkaufsautomaten usw.), dürfen an den Außenflächen des Hauses nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung des Verpächters angebracht werden.

Durch die Erteilung der Einwilligung bleibt die Verpflichtung des Pächters, gegebenenfalls erforderliche öffentlich-rechtliche Genehmigungen einzuholen, unberührt.

Die Einwilligung kann widerrufen werden, wenn hierfür wichtige Gründe vorliegen. Im Falle des Widerrufs, wie auch bei Räumung der Pachtsache, ist der Pächter zur Wiederherstellung des alten Zustandes verpflichtet.

(2) Der Pächter haftet dem Verpächter für alle Schäden, die im Zusammenhang mit Vorrichtungen nach Abs. 1 entstehen.

(3) Die Beachtung der allgemeinen technischen und behördlichen Vorschriften für die Art der Anbringung und Erhaltung sowie die deswegen erforderlichen Maßnahmen obliegen ausschließlich dem Pächter.

§ 13 Unterverpachtung und Konkurrenzverbot

(1) Der Pächter darf nur mit schriftlicher Zustimmung des Verpächters und Grundeigentümers das Pachtobjekt ganz oder teilweise unter verpachten. Der Verpächter kann die Erlaubnis nur aus wichtigem Grund in der Person des Dritten (z. B. mangelnde Bonität) verweigern.

(2) Bei unbefugter Unterverpachtung kann der Verpächter verlangen, dass der Pächter sobald wie möglich, spätestens jedoch binnen Monatsfrist, das Unterpachtverhältnis kündigt. Geschieht dies nicht, so kann der Verpächter das Hauptpachtverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

(3) Der Verpächter verpflichtet sich, während der Dauer dieses Vertrages ein Konkurrenzunternehmen im Umkreis von _________ km um den Betriebssitz laut § 1 (1) weder zu betreiben noch sich an einem mittelbar oder unmittelbar zu beteiligen.

(4) Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird, unbeschadet des Unterlassungsanspruchs des Verpächters, eine Vertragsstrafe von _______________________ € vereinbart.

§ 14 Vorkaufsrecht

Hinweis: Bei Vereinbarung des folgenden Vorkaufrechtes bedarf der gesamte Vertrag der notariellen Beurkundung.

Der Verpächter ist Eigentümer des Pachtgrundstückes und räumt dem Pächter für alle Verkaufsfälle, solange das Pachtverhältnis besteht, ein Vorkaufsrecht hinsichtlich aller verpachteten Gegenstände ein. Der Pächter kann während der Pachtdauer jederzeit verlangen, dass ihm vom Verpächter ein im Grundbuch einzutragendes Vorkaufsrecht am Pachtgrundstück eingeräumt wird. Die Kosten hierfür trägt der Pächter.

§ 15 Tod oder Erwerbsunfähigkeit des Pächters

(1)
Der Tod des Pächters berechtigt sowohl den Verpächter, als auch die Erben des Pächters, den Pachtvertrag innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des Pächters Kenntnis erlang haben, mit einer sechsmonatigen Frist zum Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Ein entsprechendes Recht steht dem Pächter bei Eintritt seiner vollen Erwerbsminderung i.S. des Sozialgesetzbuches zu.

(2)
Bei Tod des Verpächters wird der Fortbestand des Pachtverhältnisses nicht berührt. In diesem Fall treten die Rechtsnachfolger in den Pachtvertrag ein.

§ 16 Kaution

(1) Der Pächter hat für die Erfüllung seiner Pflichten aus diesem Vertrag eine einmalige Sicherheitsleistung in Höhe von € ________________________ bis spätestens zum ___________________________ zu leisten.

Der Verpächter hat die Geldsumme bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die Zinsen erhöhen die Sicherheit und stehen bei Rückzahlung dem Pächter zu.

(2) Dem Pächter wird gestattet, die Kaution auch durch eine selbstschuldnerische, unbedingte und unbefristete Bürgschaft einer deutschen Bank oder Sparkasse zu erbringen.

(3) Die Rückgabe der Sicherheit erfolgt nach Beendigung des Pachtverhältnisses und Rückgabe der Pachtsache sowie nach Begleichung sämtlicher Forderungen des Verpächters.

(4) Der Verpächter ist berechtigt, die Sicherheitsleistung auch während der Pachtzeit zur Abdeckung etwaiger ihm zustehender Forderungen in Anspruch zu nehmen. Soweit eine Inanspruchnahme erfolgt, ist der Pächter verpflichtet, unverzüglich die Sicherheitsleistung in vereinbarter Art und Höhe wieder aufzufüllen.

§ 17 Betreten der Pachträume durch den Verpächter

(1) Der Verpächter kann die Pachträume jederzeit betreten, wenn eine drohende Gefahr für die Pachträume oder das komplette Anwesen vorliegt. Um die Notwendigkeit unaufschiebbarer Arbeiten festzustellen, hat der Verpächter ein Betretungsrecht zu den üblichen Geschäftszeiten.

(2) Will der Verpächter das Anwesen verkaufen, so darf er die Pachträume zusammen mit Kaufinteressenten an Wochentagen zu den üblichen Geschäftszeiten betreten.

(3) Ist das Pachtverhältnis gekündigt, so dürfen die Pachträume nach rechtzeitiger Ankündigung auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten betreten werden.

(4) Der Pächter hat dafür zu sorgen, dass die Räume auch während der Abwesenheit betreten werden können.

(5) Falls der Verpächter in den oben genannten Fällen keinen Zugang zu den Pachträumen hat, haftet der Pächter für den dadurch entstandenen Schaden.

§ 18 Beendigung des Pachtverhältnisses

(1) Die Pachträume sind bei Beendigung der Pachtzeit in ordnungsgemäßem, besenreinem Zustand zu übergeben. 

(2) Es sind ferner sämtliche Schlüssel zu übergeben.

(5) Bei Beendigung des Pachtverhältnisses hat der Pächter dem Verpächter die gesamten Pachtgegenstände unter Berücksichtigung der technischen Abnutzung in einwandfreiem Zustand zu übergeben. § 11 Abs. 3 des Vertrages bleibt hiervon unberührt.

§ 19 Außerordentliche Kündigung

(1) Jeder Vertragspartei steht das Recht zu, das Pachtverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos zu kündigen.

Als wichtiger Grund zählt beispielsweise:

· Verzug mit der Entrichtung der Pacht für zwei aufeinander folgende Monate

· Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Mieters

· Verletzung der Vertragsbedingungen durch den Pächter, trotz zweimaliger schriftlicher Abmahnung.

(2) Endet das Pachtverhältnis durch fristlose Kündigung durch den Verpächter, so haftet der Pächter für den entstandenen Pachtausfall, höchstens bis zum Ende der vereinbarten Pachtzeit.

§ 20 Sonstiges

(1)
Der Verpächter ist berechtigt, das Pachtobjekt für eigene private Arbeiten zu nutzen, soweit der Betriebsablauf des Pächter hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

(2)
_________________________________________________________


_________________________________________________________


_________________________________________________________


_________________________________________________________

§ 21 Abänderung und Unwirksamkeit einzelner

Vertragsbestimmungen

(1) Mündliche Nebenabreden haben die Vertragspartner nicht getroffen.

(2) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht. Die Parteien verpflichten sich vielmehr, in einem derartigen Fall eine wirksame oder durchführbare Bestimmung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren zu setzen, die dem Geist und Zweck der zu ersetzenden Bestimmung so weit wie möglich entspricht; dasselbe gilt für etwaige Vertragslücken

.................................................................,

den ..................................................................

................................................................

Unterschrift des Verpächters
.......................................................................,

den ........................................................................

........................................................................

Unterschrift des Pächters
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